
Bekanntmachung 
nach § 18 Absatz 3 Volksabstimmungsgesetz 

der Stadt Mölln und des Amtes Breitenfelde 

für das Volksbegehren zum Schutz des Wassers 

 

In der Stadt Mölln wurde für das Volksbegehren zum Schutz des Wassers nach Ablauf der 

Versendungsfrist folgendes Ergebnis festgestellt: 

 

 Anzahl der gültigen Eintragungen:  105 

 Anzahl der ungültigen Eintragungen: 9 

 

 

In dem Amt Breitenfelde wurde für das Volksbegehren zum Schutz des Wassers nach 

Ablauf der Versendungsfrist folgendes Ergebnis festgestellt: 

 

 Anzahl der gültigen Eintragungen:  47 

 Anzahl der ungültigen Eintragungen: 1 

 

 

 

Mölln, den 14.04.2020 

Stadt Mölln / Amt Breitenfelde 

Der Bürgermeister / Die Amtsvorsteherin 

 

gez. Wiegels / gez. Dibbern 

 

 

 

 


